Zugangsvoraussetzungen

Das Master-Studium Pädagogik kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. Generell ist die Aufnahme durch ein Eignungsfeststellungsverfahren geregelt.

A) Grundsätzlich erhalten alle Studierenden, die einen BA-Abschluss mit mind. dem Prädikat „gut“ im Fach Pädagogik an einer Universität oder einer vergleichbaren wissenschaftlichen Hochschule erworben haben, die Berechtigung, sich um einen Studienplatz im MA-Studiengang „Pädagogik” zu bewerben.
B) Absolventen anderer Studiengänge können ebenfalls zur Bewerbung zugelassen werden, wenn sie ebenfalls mindestens die Abschlussnote „gut“ erreicht haben und das Studium in einem Umfang von mind. 70 ECTS pädagogikrelevante Problemstellungen zum Inhalt hatte. 
Die Eignung der unter B) genannten Bewerber wird mittels eines 15-minütigen Auswahlgespräches festgestellt, in dem die Bewerber ihre fachliche und methodische Eignung zeigen müssen. Die Bewerber sollen eine Mappe vorlegen, die über den bisherigen Bildungsgang sowie über die einschlägigen Praxiserfahrungen formal und inhaltlich Auskunft gibt. Die Mappe soll darüber hinaus eine ca. 1-seitige Darstellung beinhalten, in dem die Bewerber insbesondere ihr Interesse an einem der beiden Studienschwerpunkte Organisationspädagogik oder Kulturpädagogik der Lebensalter darlegen. Die Mappe dient als Grundlage des Auswahlgespräches. 

Zum Zeitpunkt der Bewerbung (31.8.) müssen Bewerber, die das BA-Studium noch nicht abgeschlossen haben, mindestens 140 ECTS nachweisen und bei den bisher im Fachstudium Pädagogik erbrachten Leistungen mindestens den Notendurchschnitt „gut“ erreicht haben. Spätestens am Ende des 1. Semesters des Masterstudiums (31.3.) sind alle fehlenden Leistungen und Noten aus dem BA-Studium nachzuweisen. 
